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Gesetz zur Vorbeugung vor und 
Bekämpfung von Tierseuchen 

(Tiergesundheitsgesetz – 
TierGesG) 

In Kraft ab 10. März 2026 

– Auszug –

In der Fassung der Bekanntmachung vom 27. März 
2026 (BGBl. 2026 I Nr. 93) 

Abschnitt 1 Allgemeines 

§ 1 Anwendungsbereich

1Dieses Gesetz regelt die Vorbeugung vor Seuchen 
bei Tieren und deren Bekämpfung. 2In diesem Rah-
men dient es auch der Erhaltung und Förderung der 
Gesundheit von gehaltenen Tieren, soweit diese der 
landwirtschaftlichen Erzeugung dienen. 3§ 39 bleibt 
unberührt. 

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Im Anwendungsbereich dieses Gesetzes gelten die 
Begriffsbestimmungen

1. der Verordnung (EU) 2016/429 in der Fassung
vom 25. Juli 2018,

2. der auf Grundlage von Vorschriften der Verord-
nung (EU) 2016/429 erlassenen Delegierten Ver-
ordnungen, Durchführungsverordnungen und
Durchführungsbeschlüsse sowie

3. der Verordnung (EU) 2017/625 in der Fassung
vom 27. November 2024, soweit in Absatz 3
Nummer 1 nichts anderes geregelt ist.

(2) Für in einer Rechtsverordnung nach § 4 näher be-
stimmte meldepflichtige Seuchen gelten im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes die Falldefinitionen des 
Artikels 9 Absatz 1 und 2 der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/689 in der Fassung vom 10. Juli 2023 ent-
sprechend, soweit es sich nicht um gelistete Seuchen
oder neu auftretende Seuchen handelt und nicht durch
unmittelbar geltende Rechtsakte der Europäischen
Gemeinschaft oder der Europäischen Union anderes
bestimmt ist.

(3) Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind

1. Unternehmer:

ein Unternehmer im Sinne des Artikels 4 Nummer 
24 der Verordnung (EU) 2016/429 in der Fassung 
vom 25. Juli 2018,

Redaktioneller Hinweis: „Unternehmer“ sind alle
natürlichen oder juristischen Personen, die für
Tiere oder Erzeugnisse verantwortlich sind, auch

für einen begrenzten Zeitraum, jedoch ausge-
nommen Heimtierhalter und Tierärzte (Art. 4 Nr. 
24 VO (EU) 2016/429). 

Heimtierhalter sind natürliche Personen, die ein 
Heimtier halten. Heimtiere sind gehaltene Tiere 
bestimmter Arten, die zu privaten Zwecken und 
nicht zu Handelszwecken gehalten werden. Es 
handelt sich um folgende Arten: Hunde, Katzen, 
Frettchen, Wirbellose (ausgenommen Bienen, 
Weichtiere des Stammes Mollusca und Kreb-
stiere des Unterstammes Crustacea), Zierwas-
sertiere, Amphibien, Reptilien, Vögel außer Hüh-
nern, Truthühnern, Perlhühnern, Enten, Gänsen, 
Wachteln, Tauben, Fasanen, Rebhühnern und 
Laufvögeln (Ratitae), Nagetiere und Kaninchen 
außer solchen, die zur Lebensmittelproduktion 
bestimmt sind (Art. 4 Nr. 11, 12 i.V.m. Anhang I 
VO (EU) 2016/429). 

2. Gehegewild:

wild lebende Klauentiere, die in Gehegen zum
Zwecke der Gewinnung von Fleisch für den
menschlichen Verzehr gehalten werden,

3. In-vitro-Diagnostikum:

ein System, das unter Verwendung eines Seu-
chenerregers oder auf biotechnischem, bioche-
mischem oder chemisch-synthetischem Wege
hergestellt wird und das der Feststellung eines
physiologischen oder pathologischen Zustandes
eines Tieres mittels eines direkten oder indirek-
ten Nachweises eines Seuchenerregers dient,
ohne am oder im Tier angewendet zu werden,

… 

Abschnitt 6 Entschädigung für Tierverluste 

§ 15 Grundsatz der Entschädigung

Vorbehaltlich der in diesem Gesetz bezeichneten Aus-
nahmen wird auf Antrag eine Entschädigung in Geld 
geleistet für 

1. Tiere, die auf behördliche Anordnung getötet
worden oder nach Anordnung der Tötung veren-
det sind,

2. Tiere, bei denen nach dem Tode eine in einer
Rechtsverordnung nach § 4 näher bestimmte
meldepflichtige Seuche festgestellt worden ist,
soweit die Voraussetzungen gegeben waren, un-
ter denen die Tiere auf behördliche Anordnung
hätten getötet werden müssen,

3. Tiere, bei denen nach dem Tode Milzbrand oder
Tollwut festgestellt worden ist,

4. Rinder, bei denen nach dem Tode Aujeszkysche
Krankheit festgestellt worden ist,

5. Tiere, von denen mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit anzunehmen ist, dass sie auf Grund einer 
tierseuchenrechtlich vorgeschriebenen oder be-
hördlich angeordneten Impfung, Behandlung



Bayerische Tierseuchenkasse – Gesetzliche Grundlagen 

 

oder Maßnahme diagnostischer Art oder im Zu-
sammenhang mit der jeweiligen Durchführung 
getötet werden mussten oder verendet sind und 
der Tod der Tiere innerhalb von 30 Tagen nach 
Durchführung einer oder, im Falle der Durchfüh-
rung mehrerer der vorgenannten Maßnahmen, 
nach Durchführung der letzten Maßnahme einge-
treten ist, 

6. Rinder, Schweine, Schafe, Enten, Fasane,
Gänse, Hühner, Laufvögel, Perlhühner, Rebhüh-
ner, Tauben, Truthühner und Wachteln, die
Schlachtstätten zugeführt und bei der Schlacht-
tieruntersuchung nicht als Verdachtsfall oder als
bestätigter Fall eingestuft worden sind, soweit de-
ren Fleisch nach der Schlachtung im Rahmen der 
Fleischuntersuchung auf Grund einer tierseu-
chenrechtlichen Vorschrift oder einer auf eine
solche Vorschrift gestützten behördlichen Anord-
nung gemaßregelt worden ist.

§ 16 Höhe der Entschädigung; Verordnungser-
mächtigung 

(1) 1Der Entschädigung wird der gemeine Wert des
Tieres zu Grunde gelegt. 2Der gemeine Wert wird ohne 
Rücksicht auf die Wertminderung, die das Tier infolge
der Seuche oder einer tierseuchenrechtlich vorge-
schriebenen oder behördlich angeordneten Maß-
nahme erlitten hat, ermittelt.

(2) 1Die Entschädigung darf folgende Höchstsätze je
Tier nicht überschreiten:

1. Pferde, Esel, Maulesel,
Maultiere 6 000 Euro, 

2. Rinder einschließlich Bisons,
Wisente und Wasserbüffel 4 000 Euro, 

3. Schweine 1 500 Euro, 
4. Gehegewild 1 000 Euro, 
5. Schafe 800 Euro, 
6. Ziegen 800 Euro, 

7. Enten, Fasane, Gänse, Hüh-
ner, Laufvögel, Perlhühner,
Rebhühner, Tauben, Trut-
hühner und Wachteln

110 Euro. 

2Im Falle von Bienen und Hummeln beträgt der 
Höchstsatz der Entschädigung 200 Euro je Volk und 
im Falle von Wassertieren 20 Euro je Kilogramm Le-
bendgewicht. 3Das Bundesministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates in Abhängigkeit von der Steigerung des 
gemeinen Wertes der Tiere die in den Sätzen 1 und 2 
festgesetzten Höchstsätze um bis zu 50 vom Hundert 
zu erhöhen, um ihr Verhältnis zum gemeinen Wert der 
Tiere bei der jeweiligen Tierart zu wahren. 

(3) Die Entschädigung nach Absatz 1 in Verbindung
mit Absatz 2 mindert sich

1. um 50 vom Hundert für Tiere, die, außer in den
Fällen des § 15 Nummer 3 und 4, vor einer in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 4 vorgeschriebe-
nen Meldung einer dort näher bestimmten melde-
pflichtigen Seuche nachweislich an der Seuche

verendet oder wegen der Seuche getötet worden 
sind, 

2. um 20 vom Hundert im Falle des § 15 Nummer 6.

(4) 1Auf die Entschädigung wird der Wert der nach
Maßgabe einer tierseuchenrechtlichen Vorschrift oder
behördlichen Anordnung verwertbaren Teile des Tie-
res angerechnet. 2Die bei der Verwertung oder Tötung
des Tieres unmittelbar entstehenden Kosten zählen
nicht zur Entschädigung, sie sind zusätzlich zu erstat-
ten. 3Bei der Festsetzung der Entschädigung werden
Steuern nicht berücksichtigt. 4Dies gilt nicht für Kosten
nach Satz 2.

§ 17 Ausschluss der Entschädigung

1Keine Entschädigung wird gewährt für 

1. Tiere, die dem Bund oder einem Land gehören,

2. Tiere, die entgegen § 13 oder einem der Bekämp-
fung von oder der Vorbeugung vor Seuchen die-
nenden unmittelbar geltenden Rechtsakt der Eu-
ropäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes
in die Union verbracht, durchgeführt oder aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat in das Inland ver-
bracht worden sind,

3. Tiere, die entgegen einer Vorschrift einer nach
§ 14 Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung in
die Union verbracht, durchgeführt oder aus ei-
nem anderen Mitgliedstaat in das Inland ver-
bracht worden sind,

4. Tiere, die nach dem Eingang in die Union oder
der Verbringung aus einem anderen Mitgliedstaat 
in das Inland aufgrund einer im Zusammenhang
mit diesem Eingang oder dieser Verbringung tier-
seuchenrechtlich vorgeschriebenen oder behörd-
lich angeordneten Maßnahme oder im Zusam-
menhang mit einer solchen Maßnahme getötet
werden mussten oder verendet sind,

5. zur Schlachtung bestimmte gehaltene Landtiere,
die Schlachtstätten zugeführt worden sind,

6. wild lebende Tiere,

7. Tiere, die zu Tierversuchen verwendet werden,

8. andere gehaltene Landtiere als

a) Pferde, Esel, Maulesel und Maultiere,

b) Rinder einschließlich Bisons, Wisente und
Wasserbüffel,

c) Schafe und Ziegen,

d) Schweine,

e) Hasen und Kaninchen,

f) Enten, Fasane, Gänse, Hühner, Laufvögel,
Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner und
Wachteln,

g) Gehegewild,

h) Bienen und

i) Hummeln,
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9. Zebras, Zebroide und Kameliden sowie

10. Wassertiere, die zu Zierzwecken gezüchtet, ge-
halten oder gehältert werden.

2Satz 1 Nummer 5 gilt nicht in den Fällen des § 15 
Nummer 1 und 3 bis 6. 

§ 18 Entfallen der Entschädigung

(1) 1Der Anspruch auf Entschädigung entfällt, wenn
der Unternehmer oder sein Vertreter im Zusammen-
hang mit dem die Entschädigung auslösenden Fall

1. schuldhaft eine der folgenden Vorschriften oder
Maßnahmen nicht, nicht ordnungsgemäß oder
nicht vollständig befolgt oder nicht befolgt hat:

a) eine Vorschrift dieses Gesetzes oder eine
Vorschrift eines unmittelbar geltenden
Rechtsaktes der Europäischen Gemeinschaft
oder der Europäischen Union im Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes,

b) eine Vorschrift des Tierische Nebenprodukte-
Beseitigungsgesetzes oder eines unmittelbar
geltenden Rechtsaktes der Europäischen Ge-
meinschaft oder der Europäischen Union auf
dem Gebiet der tierischen Nebenprodukte,

c) eine Vorschrift einer nach einer der in den
Buchstaben a oder b bezeichneten Bestim-
mungen erlassenen Rechtsverordnung oder

d) eine Maßnahme, die nach einer der in den
Buchstaben a oder b bezeichneten Bestim-
mungen oder einer nach Buchstabe c ge-
nannten Rechtsverordnung angeordnet wor-
den ist,

2. die in einer Rechtsverordnung nach § 4 vorge-
schriebene Meldung einer dort näher bestimmten
meldepflichtigen Seuche schuldhaft nicht oder
nicht unverzüglich vorgenommen hat, es sei
denn, dass die Meldung von einem anderen zur
Meldung einer solchen Seuche Verpflichteten un-
verzüglich vorgenommen worden ist,

3. an der Seuche erkrankte oder mit einem Seu-
chenerreger infizierte gehaltene Landtiere oder
Wassertiere erworben hat und beim Erwerb
Kenntnis von der Seuche hatte oder den Umstän-
den nach hätte haben müssen.

2§ 32 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt entspre-
chend. 

(2) Der Anspruch entfällt ferner für Tiere, die vom
Unternehmer auf eigenen Wunsch mit Genehmigung
der zuständigen Behörde in einen auf Grund einer tier-
seuchenrechtlichen Vorschrift gesperrten Bestand ver-
bracht werden, wenn diese Tiere aus Gründen der
Seuchenbekämpfung während der Sperre und wegen
der Seuche, die zur Sperre geführt hat, getötet werden
oder nachweislich an der Seuche verendet sind.

(3) Soweit nach Maßgabe des § 20 Absatz 1 in Ver-
bindung mit Absatz 2 Satz 1 auf Grund landesrechtli-
cher Vorschriften vom Unternehmer Beiträge zur Ge-
währung von Entschädigungen erhoben werden, ent-
fällt der Anspruch außerdem, wenn der Unternehmer
schuldhaft

1. bei den hierzu vorgeschriebenen Erhebungen ei-
nen Tierbestand nicht angibt oder eine zu geringe
Tierzahl angibt oder

2. seine Beitragspflicht nicht erfüllt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 16
Absatz 4 Satz 2 entsprechend.

§ 19 Teilweise Entschädigung

Die Entschädigung kann in den Fällen des § 18 Absatz 
1 Satz 1 und Absatz 3 teilweise gewährt werden, wenn 
die Schuld gering ist oder die Versagung der Entschä-
digung für den Unternehmer eine unbillige Härte be-
deuten würde. 

§ 20 Entschädigungspflichtiger

(1) 1Die Länder regeln, wer die Entschädigung ge-
währt und wie sie aufzubringen ist. 2Das Land hat die
Entschädigung zu leisten; soweit von Unternehmern
für bestimmte Tierarten zur Gewährung von Entschä-
digungen Beiträge nach Absatz 2 Satz 1 erhoben wer-
den, hat es die Entschädigung jedoch nur zur Hälfte zu
leisten.

(2) 1Beiträge sind für Pferde, Esel, Maultiere und
Maulesel, Rinder einschließlich Bisons, Wisente und
Wasserbüffel, Schweine, Schafe und Ziegen, Gehege-
wild, Enten, Fasane, Gänse, Hühner, Laufvögel,
Perlhühner, Rebhühner, Tauben, Truthühner und
Wachteln, Bienen, Hummeln und Wassertiere zu erhe-
ben. 2Von der Erhebung von Beiträgen für Pferde,
Esel, Maultiere, Maulesel, Ziegen, Gehegewild, Enten,
Fasane, Gänse, Hühner, Laufvögel, Perlhühner, Reb-
hühner, Tauben, Truthühner, Wachteln, Bienen, Hum-
meln und Wassertiere kann abgesehen werden, wenn
sie zu einer unzumutbaren Belastung der Beitrags-
pflichtigen, insbesondere auf Grund geringer Anzahl
der betroffenen Unternehmer, führen würde
oder hierfür auf Grund der Seuchensituation kein Be-
darf besteht. 3Die Beiträge sind nach Tierarten geson-
dert zu erheben; bestimmte Tierarten können im Rah-
men der Beitragserhebung zusammengefasst werden.
4Die Beiträge können nach der Größe der Bestände,
dem Alter, dem Gewicht oder der Nutzungsart der
Tiere oder den seuchenhygienischen Risiken, insbe-
sondere aufgrund der Betriebsorganisation, gestaffelt
werden. 5Ferner können die Länder die Durchführung
von Tierzählungen zum Zwecke der Beitragserhebung
regeln.

(3) Werden von Unternehmern zur Gewährung von
Entschädigungen Beiträge erhoben, dürfen für Tiere,
die dem Bund oder einem Land gehören, oder für zur
Schlachtung bestimmte gehaltene Landtiere, die
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Schlachtstätten zugeführt worden sind, keine Beiträge 
erhoben werden. 

§ 21 Entschädigungsberechtigter, Forderungs-
übergang 

(1) Die Entschädigung wird, soweit ein anderer Be-
rechtigter nicht bekannt ist, demjenigen gezahlt, in
dessen Gewahrsam sich das Tier zum Zeitpunkt des
Todes befand.

(2) Mit der Zahlung ist jeder Entschädigungsan-
spruch Dritter vorbehaltlich des Absatzes 3 erloschen.

(3) 1Steht dem Entschädigungsberechtigten ein An-
spruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten
zu, so geht der Anspruch auf den zur Entschädigung
Verpflichteten über, soweit dieser die Entschädigung
nach diesem Gesetz gewährt. 2Der Übergang kann
nicht zum Nachteil des Entschädigungsberechtigten
geltend gemacht werden. 3Gibt der Entschädigungsbe-
rechtigte seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein
zur Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf,
so wird der zur Entschädigung Verpflichtete insoweit
frei, als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte
Ersatz erlangen können.

(4) Richtet sich der Ersatzanspruch des Entschädi-
gungsberechtigten gegen einen mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist
der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht je-
doch über, wenn der Angehörige den Schaden vor-
sätzlich verursacht hat.

§ 22 Ergänzende Bestimmungen

(1) Soweit ein unmittelbar geltender Rechtsakt der
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen
Union im Anwendungsbereich dieses Gesetzes nicht
entgegensteht oder seine Durchführung es erfordert,
gelten die Absätze 3 bis 5 und die §§ 15 bis 21 hin-
sichtlich der Entschädigungen für Tierverluste auf
Grund einer Vorschrift eines solchen Rechtsaktes ent-
sprechend.

(2) In den Fällen des § 16 Absatz 4 Satz 2 gelten Ab-
satz 1  und die §§ 19 bis 21 entsprechend.

(3) Weitergehende Regelungen der Länder bleiben
unberührt.

(4) Für Streitigkeiten über Ansprüche nach diesem
Abschnitt ist der Rechtsweg vor den Verwaltungsge-
richten gegeben.

(5) 1Ansprüche nach den §§ 15 und 16 Absatz 4
Satz 2 verjähren nach einem Jahr. 2Die Verjährungs-
frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der An-
spruch entstanden ist.

… 


